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MITTEILUNGEN – NOUVELLES – NOTIZIE

Am 3. September 2003 hat der Solo-
thurner Kantonsrat die Weichen für die
definitive und flächendeckende Einfüh-
rung der wirkungsorientierten Verwal-
tungsführung (WoV) im Kanton Solo-
thurn gestellt. Er hat die nötige Verfas-
sungsänderung mit 124:2 und das
eigentliche WoV-Gesetz mit 117:2 Stim-
men beschlossen. Die Verfassungsände-
rung, über die es in der November-Ses-
sion im Parlament eine zweite Lesung
geben wird, untersteht dem obligatori-
schen, das WoV-Gesetz dem fakultativen
Referendum.

Die Erfahrungen im Rahmen der seit 1995
laufenden Versuchsphase wie auch die
Ergebnisse einer extern durchgeführten
Evaluation des WoV-Versuchs haben zur
Erkenntnis geführt, dass die definitive Ein-
führung von WoV nicht nur eine Verwal-
tungsreform umfassen kann, sondern auch
das Zusammenwirken der politischen
Behörden teilweise neu definiert werden
muss – gleichsam eine Staatsleitungsre-
form umfassen muss. Nebst den klassi-
schen finanzrechtlichen Aspekten regelt
die Vorlage Fragen der politischen Steue-
rung und der betrieblichen Leistungser-
stellung, nimmt neue Definitionen der
Kooperation von Exekutive und Legislative
vor, passt das parlamentarische Instru-
mentarium sowie die Volksrechte an und
revidiert umfassend die Aufgaben und
Stellung der Finanzkontrolle nach moder-
nen Grundsätzen. 
Ein grosses Abstimmungspaket auf Verfas-
sungsebene umschreibt die unmittelbaren
Konsequenzen der Einführung von WoV,
zwei kleinere Verfassungsvorlagen ergän-
zen diesen Grundentscheid. Die bisher gel-
tende Finanzhaushaltsverordnung wird auf
die Gesetzesstufe angehoben und zum
Bestandteil der umfassenden Regelung der
wirkungsorientierten Verwaltungsführung
gemacht. Zu diesem Zweck werden auch
das Regierungs- und Verwaltungsorganisa-
tionsgesetz, das Kantonsratsgesetz und
das Gesetz über die politischen Rechte
angepasst. Siehe dazu den Artikel "WoV im
Kanton Solothurn: Von der Verwaltungs-
zur Staatsleitungsreform" im Mitteilungs-
blatt der Schweizerischen Gesellschaft für
Parla-mentsfragen vom März 2003, Nr. 1,
6. Jahrgang, S. 11 ff.
Materiell umstritten waren in der parla-
mentarischen Beratung nur wenige Punk-
te. Hervorzuheben ist insbesondere, dass
das Parlament dem Antrag des Regierungs-

rats auf Abschaffung des parlamentari-
schen Vetorechts gegen regierungsrätliche
Verordnungen nicht stattgegeben hat.
Ebenfalls abgelehnt wurde ein Antrag, der
auf die Einführung des neuen Volks-rechts
"Globalbudgetinitiative" verzichten woll-
te. Abgelehnt wurde schliesslich auch ein
Antrag, der die Finanzkontrolle näher zum
Parlament rücken wollte, indem deren
Revisionsprogramm von der parlamentari-
schen Finanzkommission formell hätte
genehmigt und nicht bloss "zur Kenntnis"
genommen werden sollen. Die Finanzkon-
trolle unterstützt wie bisher sowohl den
Kantonsrat in seiner Oberaufsicht wie auch
den Regierungsrat bei der Ausübung seiner
Dienstaufsicht. Das WoV-Gesetz sieht aber
eine erhöhte Eigenverantwortlichkeit der
Finanzkontrolle bei der Festlegung der von
ihr benötigten Ressourcen. Die Finanzkon-
trolle bestimmt und verantwortet die von
ihr benötigten Mittel (Sach- und Personal-
aufwand) selber gegenüber dem Parla-
ment. Das zuständige Departement oder
der Regierungsrat haben keine Einfluss-
möglichkeit auf die anbegehrten
Ressourcen der Finanzkontrolle.
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